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VORLAGE Nr. 4-0030/08-KT 
 
 
 
für die  ö f f e n t l i c h e  Sitzung 

 
 
Beratungsfolge der Fachausschüsse 

   

  
Kreistag 15.12.2008 

 
 
 
Einreicher: Landrat 

 
 
Betr.:  Wahl der Regionalräte für die Regionalversammlung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag wählt für die Dauer der Wahlperiode folgende zwei Regionalräte und zwei 
Stellvertreter für die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Havelland-Fläming: 
 

Regionalrat   Stellvertreter 
 
Fraktion SPD/Grüne    Fritz Lindner   Thomas Czesky 
Fraktion DIE LINKE.    Roland Scharp  Dr. Günter Stirnal 
 
 
 
 
 
Luckenwalde, den 21.11.2008 
 
 
Giesecke 
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Sachverhalt: 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und 
Sanierungsplanung (RegBkPIG) sind die Regionalräte, die der Regionalversammlung nicht 
bereits als geborene Mitglieder angehören, vom Kreistag auf Vorschlag der Fraktionen für 
die Dauer der Wahlperiode zu wählen. Bei der Wahl sind die im Kreistag vertretenen 
Fraktionen entsprechend ihrer Sitzanteile zu berücksichtigen. 
 
Geborene Mitglieder der Regionalversammlung sind der Landrat und die Bürgermeister der 
Gemeinden ab einer Größe von 10.000 Einwohnern (Blankenfelde-Mahlow – 25.290, 
Ludwigsfelde – 24.177, Luckenwalde – 20.902, Zossen – 17.441, Jüterbog – 12.942, 
Rangsdorf – 10.002).* 
 
Der Landrat wird durch seinen Stellvertreter im Amt vertreten. Für die übrigen Regionalräte 
ist je ein Stellvertreter zu wählen. 
 
Mit Schreiben der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming vom 10. November 
2008 wird mitgeteilt, dass die Anzahl der Regionalräte, die sich nach dem aktuellen 
Bevölkerungsstand richtet, für den Landkreis Teltow-Fläming 9 beträgt, wovon 7 
Regionalräte geborene Mitglieder (Landrat und Bürgermeister) sind.  
 
Durch den Kreistag sind demnach zwei Regionalräte und ihre Stellvertreter zu wählen. 
 
Entsprechend § 41 BbgKVerf ergibt sich für die Besetzung folgende Sitzverteilung: 

 
 

 Mitglieder Stellvertreter 
 
Fraktion SPD/Grüne  1 Sitz 1 Sitz 
 
Fraktion DIE LINKE. 

 
1 Sitz 

 
1 Sitz 

   
 
 
Der Kreistag entscheidet über die Mitglieder einschließlich Stellvertreter durch offenen 
Wahlbeschluss, wobei er an die Vorschläge der Fraktionen gebunden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Amt für Statistik Berlin-Brandenburg – Gebietsstand 31.12.2007 
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